Spiel- und Belegordnung 
1. ALLGEMEINES

Sämtliche Mitglieder werden gebeten, die Anlage schonend zu behandeln und für Ordnung, Sauberkeit und Disziplin zu sorgen. 

2. SPIELZEIT

Die Eröffnung und Beendigung der Tennissaison wird vom Vorstand festgelegt. Spielzeit ist Montag bis Sonntag von 7.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit. Über Unterbrechungen zwecks Wartung der Plätze entscheiden der Platzwart bzw. die Vorstandsmitglieder. Darüber hinaus ist der Vorstand berechtigt Plätze für Turniere, Veranstaltungen, Forderungen, Training etc. zu sperren.

3. SPIELBERECHTIGUNG

Spielberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, die ihrer Beitragspflicht gegenüber dem Verein nachgekommen und im Besitz einer gültigen Spielermarke sind. Gastspieler sind auf der Tennisanlage des NTC „Die Känguruhs“ gegen eine Gebühr von 8 € pro Stunde zugelassen. Sie dürfen nur mit einem Mitglied spielen (max. 3 Mal im Jahr).

4. SPIELDAUER

Die Spieldauer für ein Einzel/Doppel beträgt 60 Minuten( zzgl. 15 Minuten für die Platzpflege ). Bei einsprechendem Andrang ist auf die Einhaltung der Zeiten unbedingt zu achten.

5. PLATZBELEGUNG

Die Platzbelegung erfolgt durch das Stecken der Spielermarken an der Belegungstafel.              Die Belegung kann nur am Spieltag bei Anwesenheit mindestens eines Spielers durch diesen mit seiner Spielermarke erfolgen. Dabei darf nicht früher als 30 Minuten vor dem beabsichtigten Spielbeginn gesteckt werden. Ist ein Platz nicht mindestens 10 Minuten nach der eingetragenen Spielzeit belegt, so können andere Spieler den Platz nutzen. Ist nur ein angemeldeter Spieler erschienen, so hat dieser nicht das Recht, den Platz allein zu nutzen. Ab dem Zeitpunkt des Steckens besteht bei Einzeln für mindestens 1 Spieler(in), bei Doppeln für mindestens 2 Spieler(innen) Anwesenheitspflicht auf der Anlage (Plätze und Clubhaus mit Außenanlagen). Bei Spielbeginn müssen die Karten aller Spieler gesteckt sein. Sie dürfen während der Spielzeit nicht nachgerückt werden. Solange es noch freie Plätze(Platz 5 eingeschlossen) gibt, können Spieler auf anderen Plätzen nicht abgelöst werden. Im Falle schlechten Wetters verfällt der Platzanspruch, und alle weiteren Belegungszeiten behalten zeitlich ihre Gültigkeit. Ordnungswidrig angebrachte Spielermarken dürfen von jedem Mitglied unter Hinzuziehung eines weiteren Mitglieds entfernt werden! Auf wartende Mitglieder ist Rücksicht zu nehmen und es wird als selbstverständlich angesehen, dass sich ein Mitglied nicht wiederholt einen Spielplatz verschafft, solange andere Mitglieder überhaupt noch nicht zum Spielen gekommen sind.

6. BUCHUNG PLATZ NR. 7

Für den Platz 7 besteht täglich ab 15:00 Uhr eine gesonderte Reservierungsordnung. Um berufstätigen Mitgliedern eine sichere Spielmöglichkeit zu gewährleisten, können diese den Platz Nr. 7 gesondert durch Anmeldung im Sekretariat reservieren. Es wird im Schaukasten ein eigener Belegungsplan für diesen Platz, in dem die Namen der Spieler eingetragen werden,  ausgehängt. Die Reservierung kann maximal 3 Tage vor dem geplanten Spieltermin vorgenommen werden. Grundsätzlich ist die Spielzeit auf Platz Nr. 7 auf eine Stunde beschränkt – dies gilt auch fürs Doppel. 
Sollte Platz 7 nicht vorbelegt sein, unterliegt er wie die anderen Plätze der Spielordnung. Wer auf Platz 7 vorgemerkt ist, darf nicht unmittelbar davor auf Platz 7 oder den anderen Plätzen spielen.

7. RANGLISTENSPIELE
Ranglistenspiele werden mit den Steckkarten "Forderung" möglichst frühzeitig vorbelegt. Sie unterliegen keiner Zeitbeschränkung und haben bei Zeitüberschneidung mit nachfolgenden Belegungen Vorrang. Zeiten der Platzsperrung sind zu beachten. Das Reglement ist durch gesonderten Aushang festgelegt.
8. WETTKAMPFBETRIEB 
An Turniertagen unterliegt der Spielbetrieb den Anordnungen der Turnierleitung bzw. dem Vorstand. Die belegten Plätze an Turnier- und Punktspieltagen sind durch Aushang ersichtlich. 

9. PLATZPFLEGE

Die Plätze dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden, die ein geeignetes Sohlenprofil aufweisen. Die Vorstandsmitglieder oder der Platzwart sind berechtigt, Spieler mit falschem Schuhwerk von den Plätzen zu verweisen. Vor Spielbeginn sind die Sandplätze gegebenenfalls zu wässern. Nach Spielende sind die Sandplätze abzuziehen und die Linien zu kehren. Sollte die Platzdecke Löcher aufweisen, sind diese auszubessern. Bei größeren Schäden ist der Platzwart zu benachrichtigen. Der Platzwart oder Vorstandsmitglieder sind berechtigt, bei einsetzendem Regen das Spiel zu unterbrechen, den Zustand des Platzes zu überprüfen und nach eigenem Ermessen zu sperren. Gesperrte Plätze dürfen nur durch ein Vorstandsmitglied oder den Platzwart freigegeben werden. 

10. PLATZBEAUFTRAGTER

DEN ANORDNUNGEN DES PLATZWARTES ODER DEN VORSTANDS​​MITGLIEDERN IST UNBEDINGT FOLGE ZU LEISTEN!

11. SONSTIGES

Alle Mitglieder werden gebeten, Spieler auf falsches Verhalten im Rahmen dieser Spiel- und Platzordnung hinzuweisen. Es wird ebenso gebeten, die Anschläge am Schwarzen Brett und im Schaukasten bei der Belegtafel zu beachten.

Der Vorstand 
